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Zum

Neujahrsempfang der Gemeinde Weisenbach
am

Mittwoch, 11. Januar 2012, 19 Uhr
in der Festhalle Weisenbach

möchte ich die Bevölkerung ganz herzlich einladen.

Toni Huber, Bürgermeister
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Amtliche Bekanntmachungen

Musikschule Murgtal GdbR Geschäftsstelle: Rathaus Gernsbach

Gebührenerhöhung zum 1. Januar 2012
Die Gesellschafterversammlung der Musikschule Murgtal hat in der letzten Sitzung beschlossen, die seit 1. Januar 2010
unveränderten Gebührensätze zum 1. Januar 2012 anzuheben.

Erforderlich ist die Erhöhung, um die gestiegenen Kosten für die Musiklehrer auszugleichen, die 90 Prozent des Schule-
tats binden. Von den Trägergemeinden Gernsbach, Forbach, Loffenau und Weisenbach wird der ungedeckte Aufwand
in Form einer Umlage übernommen, die für das Jahr 2012 mit 77.500 Euro veranschlagt worden ist. Pro Schüler (532)
beteiligen sich damit die Gemeinden mit durchschnittlich 146 Euro an den jährlichen Kosten der Musikschule.

Über die monatlich zu entrichtenden Gebühren erhalten die Gebührenpflichtigen für das Jahr 2012 einen neuen Ge-
bührenbescheid, der als Mehrjahresbescheid erlassen wird und solange gilt bis eine Änderung eintritt.

monatliche Gebührensätze in Euro

Unterrichtsart 1. Kind jedes weitere Kind

Musikgarten (45 Min.)
-in Gruppen mit 4 und mehr Kindern- 23,-- 14,--

Musikalische Früherziehung (45 Min.)
-in Gruppen mit 4 und mehr Kindern - 23,-- 14,--

Musikalische Grundausbildung (45 Min.)
-in Gruppen mit 4 und mehr Kindern - 23,-- 14,--

Instrumental-Gruppenunterricht (25 Min.)
-in Gruppen mit 2 Kindern- 29,-- 22,--

Instrumental-Gruppenunterricht (45 Min.)
-in Gruppen mit 2 Kindern- 48,-- 36,--
-in Gruppen mit 3 und 4 Kindern- 35,-- 21,--

Instrumental-Einzelunterricht (25 Min.) 50,-- 38,--

Instrumental-Einzelunterricht (45 Min.) 84,-- 54,--

Instrumentenmiete 20,-- 20,--

Nutzungsgebühr Klavier 5,-- 5,--

Die Aufnahmegebühr beträgt unabhängig von der Unterrichtsart je Person 10 Euro und für Erwachsene ab 18 Jahren
20 Euro. Auswärtige Schüler und Studenten haben einen Zuschlag von 15 % und Erwachsene ab 18 Jahren einen Zu-
schlag von 20 % auf die Gebührensätze zu entrichten. Schüler und Studenten der Trägergemeinden werden auf An-
trag vom Erwachsenenzuschlag befreit bzw. zahlen die ermäßigte Aufnahmegebühr. Die Ermäßigung für Musikverei-
ne der Trägergemeinden entspricht der Ermäßigung von Familien.
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Abwasserverband „Mittleres Murgtal“, Sitz Gernsbach

Feststellung des Jahresabschlusses 2010
Auf Grund der §§ 18 und 20 des Gesetzes über die kommunale Zusammenar-
beit und des § 14 der Verbandssatzung in Verbindung mit § 16 des Eigenbe-
triebsgesetzes stellte die Verbandsversammlung das Ergebnis des Jahresab-
schlusses 2010 am 21. Dezember 2011 wie folgt fest:

1. Bilanzsumme 8.824.746,87 a

1.1 davon entfallen auf der Aktivseite auf
das Anlagevermögen 8.671.885,60 a
das Umlaufvermögen 152.861,27 a

1.2 davon entfallen auf der Passivseite auf
das Eigenkapital 425.453,54 a
die empfangenen Ertragszuschüsse 1.271.705,00 a
die Verbindlichkeiten 7.127.588,33 a

2. Jahresgewinn / Jahresverlust 0,00 a
2.1 Summe der Erträge 1.351.573,84 a
2.2 Summe der Aufwendungen 1.351.573,84 a

3. Die Betriebs- und Finanzkostenumlage wird festgesetzt auf 1.266.200,34 a
davon für Gernsbach 925.465,83 a

Loffenau 159.161,38 a
Weisenbach 181.573,13 a

4. Die Erfolgsrechnung wurde durch eine teilweise Erstattung der Umlagen
ausgeglichen.

5. Der Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses wird gemäß § 95
Abs. 3 GemO öffentlich bekannt gemacht und der Rechtsaufsichtsbehörde
mitgeteilt.

6. Der Jahresabschluss 2010 wird zur Aufsichtsprüfung bereitgestellt

Tobi Huber
Stellvertretender Verbandsvorsitzender

Bevölkerungsfortschreibung Gemeinde Weisenbach
Monat November 2011

Weisenbach Au Neudorf Gesamt

Stand der
Bevölkerung
31.10.11 1.727 650 128 2.505

Zugang
Zuzüge 6 0 0 6
Geburten 1 0 0 1
Weggang
Wegzüge 5 2 0 7
Sterbefälle 1 0 0 1

Stand der
Bevölkerung
30.11.11 1.728 648 128 2.504

Amtliche Nachrichten

Landes-Familienpass
kann abgeholt werden
Die Gutscheinkarte 2012 zum Lan-
desfamilienpass kann der berechtigte
Personenkreis im Rathaus, Sozial-
amt, Zimmer 1, abholen. Es berech-
tigt zu einem kostenfreien bzw. zu
einem ermäßigten Eintritt in be-
stimmten landeseigenen Einrichtungen.

Anspruchsberechtigt sind:

1. Familien mit mindestens drei
kindergeldberechtigten Kindern,
die mit ihren Eltern in häuslicher
Gemeinschaft leben;

2. Familien mit nur einem Eltern-
teil, die mit mindestens einem kin-
dergeldberechtigtem Kind in häus-
licher Gemeinschaft leben;

3. Familien mit einem kindergeldbe-
rechtigten schwer behinderten Kind;

4. Familien, die Hartz IV- bzw. kin-
derzuschlagsberechtigt sind, die
mit mindestens einem kindergeld-
berechtigten Kind in häuslicher
Gemeinschaft leben.

Altersjubilare
1. Januar, 72 Jahre

Elveda Özcan, Alter Dorfweg 11

3. Januar, 86 Jahre
Maria Fardella, Koloniestraße 8

6. Januar, 72 Jahre
Melanie Krieg, Jakob-Bleyer-Straße 36

6. Januar, 71 Jahre
Giuseppe di Umberto, Koloniestraße 2

7. Januar, 76 Jahre
Martha Fischer, Eugen-Holtzmann-

Straße 15

9. Januar, 76 Jahre
Maria Klumpp, Leimengrübstraße 5

9. Januar, 73 Jahre
Theobald Krieg, Hauptstraße 75

10. Januar, 79 Jahre
Artur Bleier, Am Talblick 5

14. Januar, 74 Jahre
Hildegard Wörner, Hauptstraße 65
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BKK Gesundheit
Wir weisen darauf hin, dass am
Donnerstag, 29. Dezember 2011,
und 5. Januar 2012 keine Sprech-
stunde stattfindet. Am 12. Januar
sind wir wie gewohnt für Sie da.

Fernsehbericht in der Sendung „WISO“
am 19. Dezember 2011 sorgt für Unruhe und Irritationen
In der ZDF-Sendung „WISO“ am 19.
Dezember 2011 wurde über die Re-
form der Grundsteuer und eine Klä-
rung durch das Bundesverfassungs-
gericht berichtet. Unter Hinweis auf
die verfassungsgerichtliche Klärung
der Gültigkeit der bisherigen Ein-
heitswerte wird den Hausbesitzern
empfohlen, bis zum Jahresende ge-
gen die Grundsteuer noch Wider-
spruch einzulegen. Die Redaktion
hat dabei empfohlen, dass, wer ge-
gen seinen Grundsteuerbescheid
Einspruch einlegen wolle, sich so-
wohl an die Kommune wenden müs-
se, die den Grundsteuerbescheid ver-
schickt hat, als auch an das Finanz-
amt in dessen Zuständigkeit das
Haus oder Grundstück liegt. Dort
sollten Hausbesitzer den Grundla-
genbescheid angreifen, der ja mit
dem verfassungsrechtlich beanstan-
deten Einheitswert berechnet wur-
de.

Die Folgen dieser Veröffentlichung
bekamen die Städte und Gemeinden
bereits am nächsten Tag zu spüren.
Die Geschäftsstelle des Gemeindeta-

ges Baden-Württemberg hat des-
halb sofort Kontakt mit der WISO-
Redaktion aufgenommen und um
eine Klar stellung auf der Internet-
seite www.wiso.de gebeten. Dies ist
zwar mittlerweile weitgehend ge-
schehen, aber nicht vollständig ge-
lungen.

Zusammengefasst kann hierzu Fol-
gendes gesagt werden. Die Anfang
2011 für das Jahr 2011 erlassenen
Grundsteuerbescheide der Städte
und Gemeinden sind durchgängig
unanfechtbar geworden und kön-
nen nicht mehr mit Widerspruch an-
gegriffen werden. Die Grundsteuer-
schuldner können ihre Interessen
nur mit einem fristgerecht eingeleg-
ten Einspruch gegen den Grundla-
genbescheid der Finanzverwaltung
oder einem Antrag auf Aufhebung
eines bereits unanfechtbar gewor-
denen Grundlagenbescheides wah-
ren.

Der in der Fernsehsendung gegebe-
nen Ratschlag an die Hausbesitzer,
sie sollten sich sowohl an die Kom-

mune wenden, die den Grundsteuer-
bescheid verschickt hat als auch an
das Finanzamt ist so nicht korrekt!
Die vorgetragenen verfassungs-
rechtlichen Zweifel beziehen sich
auf Bewertungsfragen über die im
Einheitswertbescheid der Finanzver-
waltung entschieden wird. Richtiger
Adressat für Einwendung gegen die
Bewertung ist damit die Finanzver-
waltung und nicht die örtliche Ge-
meindeverwaltung, die mit den Fol-
gebescheiden lediglich die Festset-
zung des Finanzamtes aufnimmt.

Sofern trotzdem bei der Gemeinde
Widerspruch / Einspruch gegen den
Grundsteuerbescheid / Grundsteuer-
messbescheid eingelegt und dieser
nicht zurückgenommen wird, müs-
sen die Gemeinden, da sie dem Wi-
derspruch nicht abhelfen können,
diesen dem Landratsamt Rastatt zur
Entscheidung vorlegen. Die Wider-
spruchsbehörde beim Landratsamt
muss dann diesen Widerspruch mit
kostenpflichtigem Widerspruchsbe-
scheid als unbegründet zurückwei-
sen.

Bücherei
Weisenbach und Au

Am Neujahrssonntag, 1. Januar,
ist die Bücherei geschlossen.

Am Mittwoch, 4. Januar,
haben wir von

16 bis 19 Uhr geöffnet.
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Notdienste der Ärzte und Apotheken
Ständige Notrufnummern

- Weiterleitung an
diensthabenden Arzt
Der ärztliche Bereitschaftsdienst
steht den Patienten in Notfällen
von Montag bis Donnerstag je-
weils ab 19 Uhr bis zum Folgetag
8 Uhr und Freitag ab 19 Uhr bis
Montag 8 Uhr sowie vor Feiertagen
ab 19 Uhr bis zum Tag nach dem
Feiertag 8 Uhr zur Verfügung.

Allgemeinärztlicher
Bereitschaftsdienst
Tel. 01805 19292-109

Augenärztlicher
Bereitschaftsdienst
Tel. 01805 19292-122

HNO-ärztlicher
Bereitschaftsdienst
Tel. 01805 19292-124

Kinderärztlicher
Bereitschaftsdienst
Tel. 01805 19292-125

Gynäkologischer
Bereitschaftsdienst
Tel. 01805 19292-126

Zahnärztlicher
Bereitschaftsdienst
www.zahn-forum.de
von 8 bis 8 Uhr
(von 10 bis 12 Uhr in der Praxis)

31. Dezember - Dr. Bernhard Greiner
Bahnhofstraße 33, Bischweier

07222 47333

1. und 6. Januar - ZA. Claus Hertweck
Alte Weinstraße 2, Gernsbach

07224 1655

7./8. Januar - ZÄ. Henny Bressel
Hauptstraße 140, Ottenau

07225 71427

Tierärztlicher Bereitschaftsdienst
von Samstag 12 Uhr bis Montag 8 Uhr

31. Dezember/1. Januar
Dr. Sallinger, Zaystraße 29
Rastatt, 07222 27544

6. Januar - Dr. Schmitz
Bismarckstraße 8, Rastatt

07222 31600

7./8. Januar - Dr. Sucker/Swoboda
Sezanner Straße 62, Malsch

07246 6848

Apotheken
Der Dienst dauert von 8.30 bis 8.30 Uhr

Samstag, 31. Dezember
Bahnhof-Apotheke, Bahnhofstraße 3
Gaggenau, 07225 3760

Sonntag, 1. Januar
Central-Apotheke, Hauptstraße 28
Gaggenau, 07225 96560

Freitag, 6. Januar
Eberstein-Apotheke, Beethovenstr. 30
Ottenau, 07225 70304

Samstag, 7. Januar
Murgtal-Apotheke, Gottlieb-Klumpp-Str. 12
Gernsbach, 07224 3806

Sonntag, 8. Januar
Igelbach-Apotheke, Heckenbrunnenpfad 1
Loffenau, 07083 524250

St. Laurentius-Apotheke, Murgtalstr. 85
Bad Rotenfels, 07225 1302

Alle Angaben ohne Gewähr!

Vereinsnachrichten

FC Weisenbach

Generalversammlung
Wir laden euch alle recht herzlich am
Samstag, 14. Januar, zur Generalver-
sammlung des Freizeitclubs in das Na-
turfreundehaus Weisenbach ein.
Beginn 18.30 Uhr.

Tagesordnungspunkte:

1. Begrüßung

2. Bericht Schriftführer

3. Bericht Kassier

4. Entlastung

5. Bericht Abt. Fußball

6. Ehrungen

7. Wahlen

8. Vorschau Aktivitäten 2012

Wir freuen uns sehr auf euer Kom-
men und auf einen gemütlichen
Abend mit einem zünftigen Vesper
im Anschluss an die Generalversamm-
lung.
Die Vorstandschaft vom FCW

Anmeldungen bitte bis Sonntag, 8.
Januar 2012, bei Susanne Dörrer, Tele-
fon: 657066 oder 67687.

Abteilung Fußball

Wir wünschen allen Betreuern, Spie-
lern, Mitgliedern, Gönnern und ihren
Familien einen guten Rutsch ins Jahr
2012.

Wir bedanken uns für eure Unterstüt-
zung bei den Vereinsaktivitäten in
diesem Jahr und wünschen den
Mannschaften viel Erfolg für das Jahr
2012 bei ihren bevorstehenden Auf-
gaben. Zum Abschluss lädt die Fuß-
ballabteilung zum traditionellen Sil-
vesterbrezelwürfeln am Samstag, 31.
Dezember, ab 10.30 Uhr im Häusel am
Sennel ein.

Der Verwaltungsrat

Sperrmüllbörse
In der „Sperrmüllbörse“ haben die
Leser jede Woche die Möglichkeit,
Möbel, Hausrat, sperrige Gegenstän-
de, die nicht mehr gebraucht werden,
aber noch zu gebrauchen sind, an die-
ser Stelle anzubieten, soweit sie ver-
schenkt werden. „Anzeigenwün-
sche“ können schriftlich beim Bürger-
meisteramt abgegeben werden.

Angebot der Woche:
1. Musikanlage mit Tuner, CD-Player,
Kassettendeck und altem Platten-
spieler, alles Markengeräte, aber alt,
voll funktionsfähig, 50322

2. Wohnzimmerschrank, dunkel, 60er
Jahre, zweiteilig,

07083 3907



Weisenbach 52 Seite 6

Schwarzwaldverein Gernsbach

Jahreshauptversammlung und Silvesterwanderung
Hiermit ergeht die Einladung zur Jah-
reshauptversammlung der Ortsgrup-
pe des Schwarzwaldvereins, Orts-
gruppe Gernsbach auf Sonntag, 15.
Januar, um 14 Uhr, Vereinsheim
Gernsbach

Tagesordnung
01. Begrüßung und Gedenken an ver-

storbene Mitglieder,
02. Rechenschaftsbericht des 1. Vor-

sitzenden mit Aussprache,
03. Kassenbericht des Rechners und

Prüfbericht der Kassenprüfer;
Aussprache hierzu, Antrag auf
Entlastung

04. Arbeitsberichte der Fachwarte
a) Dienstag-, Mittwoch- und
Sonntagswanderer mit Verleihung
der Wanderleistungsabzeichen,
b) Wegewart
c) Kinder- und Jugendgruppe,
d) Vereinsheimverwaltung.

05. Antrag auf Entlastung des Ge-
samtvorstandes,

06. Neuwahl des Wegewartes –
Wechsel der Person,

07. Neuwahl eines Naturschutzbe-
auftragten,

08. Ehrung langjähriger Mitglied-
schaften Bekanntmachungen
und Verschiedenes

Anträge der Mitglieder an die Jahres-
hauptversammlung sind bis spätes-
tens 8. Januar 2012 eingehend unter
der Zustellanschrift des Vorsitzenden
per Brief oder Mail einzureichen. Um
rechtzeitiges und vollzähliges Er-
scheinen wird herzlich gebeten.

Mit freundlichem Gruß
Richard Herzig, 1. Vorsitzender

Silvesterwanderung

Zur traditionellen Silvesterwande-
rung treffen sich die Wanderer um
9.45 Uhr am Gernsbacher Bahnhof
zur Fahrt nach Forbach, von wo aus
man bis nach Weisenbach wandern
wird. Der Streckenverlauf wird vor
Ort festgelegt und hängt von den
Wetterverhältnissen ab. Die gemein-
same Schlusseinkehr erfolgt in Wei-
senbach. Telefonische Info unter
68592. Gäste sind herzlich willkom-
men.

Heimatpflegeverein Weisenbach

Stubenabend
Wir laden wiederum zu einem geselli-
gen und unterhaltsamen Stuben-
abend ein. Er findet am Mittwoch, 18.
Januar, ab 19 Uhr, im Kolpinghaus
Weisenbach statt.

Die Gäste werden mit „Erlebnissen“
aus dem Buch „Weisenbacher Hei-
matgeschichten“ unseres Vorstand-
mitglieds Siegfried Krieg unterhal-
ten. Alle Besucher des Stubenabends
sind eingeladen zu den von Herrn
Krieg vorgetragenen Themen z. B.
Hamstern, Würstel-Singen, das Gi-
geln usw. - eigene Erfahrungen zu be-
richten.

Für das leibliche Wohl ist mit einem
Bauernvesper und Moschd für einen
Unkostenbeitrag gesorgt. Einen Zu-
bringerdienst bieten wir ab 18.30 Uhr
ab dem Feuerwehrhaus in Au, bei der
Volksbank, der Heimatstube und dem
ehemaligen Gasthaus „Küfer“ an.

Alle Mitglieder und Freunde sowie
die Bevölkerung möchten wir schon
heute zu diesem gemütlichen Abend
recht herzlich einladen.

Kolpingsfamilie Weisenbach
Das Kolpinghaus bleibt über Silvester/Neujahr geschlossen.

Am Freitag, 6. Januar, (Dreikönig) ist das Kolpinghaus wieder zum Frühschoppen geöffnet.
Im Jahr 2012 werden wir immer an Sonntagen und Feiertagen zum Frühschoppen geöffnet haben -

Ausnahmen von dieser Regel werden rechtzeitig bekanntgegeben!

Die diesjährige Weihnachtswanderung der Männer und Jugend
findet am Donnerstag, 29. Dezember, statt. Treffpunkt ist um 13 Uhr am alten Spritzenhaus.

Obst- und Gartenbauverein Weisenbach

Einladung zur Generalversammlung mit Neuwahlen
Zu unserer Generalversammlung am
Sonntag, 8. Januar, laden wir unsere
Mitglieder recht herzlich ein.

Die Versammlung findet um 14.30 Uhr
im Gasthaus „Grüner Baum“ statt.

Als Tagesordnung
sind folgende Punkte vorgesehen:

1. Begrüßung und Totengedenken
2. Bericht des Schriftführers
3. Bericht der Kassiererin
4. Bericht der Kassenprüfer
5. Entlastung der Vorstandschaft
6. Neuwahlen der Vorstandschaft und

zweier Kassenprüfer
7. Beitragserhöhung
8. Filmvortrag

„675 Jahre Weisenbach“
9. Ausblick auf das Vereinsjahr 2012
10. Blumenverlosung

Änderungen vorbehalten.

Wünsche und Anregungen können
bis Donnerstag, 5. Januar, beim 1.
Vorsitzenden Karl Großmann, Tele-
fon 5860, vorgebracht werden.
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Musikverein Weisenbach

Einladung zur Mitgliederversammlung
Am Sonntag, 15. Januar 2012, um 17
Uhr findet im Gasthaus „Grüner
Baum“ in Weisenbach unsere diesjäh-
rige Mitgliederversammlung statt.

Tagesordnungspunkte
1. Begrüßung und Totengedenken
2. Bericht der Schriftführerin
3. Bericht der Kassiererin / Stellung-

nahme der Kassenprüfer
4. Bericht des Musikervorstandes
5. Bericht der Jugendvertretung

6. Bericht des 1. Vorstandes
7. Entlastung der Vorstandschaft
8. Neuwahlen

Weitere Anträge für die Tagesord-
nung können beim 1. Vorstand, Hel-
mut Bohn, noch bis zu Beginn der Ver-
sammlung eingereicht werden.

Zu der Mitgliederversammlung sind
alle Ehrenmitglieder und Mitglieder
recht herzlich eingeladen.

Kirchliche Nachrichten

KATHOLISCHE PFARRGEMEINDE
Pfarrkirche St. Wendelin Weisenbach Filialkirche Maria-Königin Au

Gottesdienste von Sonntag,
1. bis Sonntag, 15. Januar

Sonntag, 1. Januar - Neujahr
Au: 10.15 Uhr feierliches Hochamt,
für die Lebenden und verstorbenen
der Gemeinde

Dienstag, 3. Januar
Au: 8 Uhr Rosenkranzgebet

Mittwoch, 4. Januar
Au: 8.30 Uhr heilige Messe (Pfarrer)

Freitag, 6. Januar
Weisenbach: 10.15 Uhr feierliches
Hochamt mit Aussendung der Stern-
singer (Pfarrer)
Weisenbach: 17 Uhr Abendlob der
Kirchenchöre Forbach/Gausbach und
Weisenbach/Au

Samstag, 7. Januar
Au: 18.30 Uhr Vorabendmesse zum
Sonntag mit Empfang der Sternsin-
ger, für meine liebe verstorbene Frau
und Angehörige; Eltern und Ge-
schwister zur Mutter Gottes (Pfarrer)

Sonntag, 8.Januar
Weisenbach: 10.15 Uhr heilige Messe
für Maria Großmann (Pfarrer i.R.)
Au: 13.30 Uhr Rosenkranzgebet
Weisenbach: 14 Uhr Rosenkranzgebet

Dienstag, 10. Januar
Au: 8 Uhr Rosenkranzgebet

Mittwoch, 11. Januar
Au: 8.30 Uhr heilige Messe (Pfarrer i.R.)

Donnerstag, 12. Januar
Weisenbach: 7.30 Uhr Schülergottes-
dienst (G.Ref. Feldin)
Weisenbach: 17.45 Uhr Beichtgele-
genheit (Pfarrer)
Weisenbach: 18.30 Uhr heilige Messe
(Pfarrer)
Freitag, 13. Januar
Au: Rosenkranzgebet
Weisenbach: 8.30 Uhr Rosenkranzgebet

Sonntag, 15. Januar
2. Sonntag im Jahreskreis
Weisenbach 10.15 Uhr heilige Messe
zum Weltfriedenstag mitgestaltet
von der Frauengemeinschaft, für die
Lebenden und Verstorbenen der Ge-
meinde (Pfarrer)
Au: 13.30 Uhr Rosenkranzgebet
Weisenbach: 14 Uhr Rosenkranzgebet

Feierliches Abendlob
in der Kirche Gausbach
Herzliche Einladung zu einem feierli-
chen Abendlob der Kirchenchöre For-
bach/Gausbach und Weisenbach/Au
am Freitag, 6. Januar, in der Kirche Se-
liger Bernhard in Gausbach. Unter der
Leitung der Dirigentinnen Lenchen
Kneisch und Claudia Mnich hören Sie
bekannte, besinnliche und bewegen-
de Weisen zu Dreikönig. Die Chöre

werden von einem Streichensemble
begleitet. Das Konzert beginnt um 17
Uhr, der Eintritt ist frei. Über eine
Spende zugunsten guter Zwecke
würden sich die Chöre freuen.

Katholische Frauengemeinschaft
Weisenbach/Au - Plauderstündchen
Unser erstes Plauderstündchen im
neuen Jahr findet am Donnerstag, 12.
Januar, 14.30 Uhr im Gemeindehaus
statt. Wer abgeholt werden möchte,
melde sich bitte bei Frau Krieg, Tele-
fon 932082 oder bei Maria Krieg, Au,
Telefon 40863. Dazu sind alle Frauen,
auch Nichtmitglieder, recht herzlich
eingeladen.

Zeitschrift Frau und Mutter
Die Zeitschrift Frau und Mutter liegt
kostenlos in den Kirchen Weisenbach
und Au und im Gemeindehaus aus.

An Dreikönig:
Musikalisches Abendlob

Die Kirchenchöre Forbach-Gausbach
und Weisenbach-Au laden zu einem
feierlichen Abendlob am Freitag, 6.
Januar, 17 Uhr, in die Kirche Seliger
Bernhard in Gausbach ein. Unter der
Leitung der Dirigentinnen Lenchen
Kneisch und Claudia Mnich hören Sie
bekannte, besinnliche und bewegen-
de Weisen zu Dreikönig. Die Chöre
werden von einem Streichensemble
begleitet. Der Eintritt ist frei, über ei-
ne Spende zugunsten guter Zwecke
würden sich die Chöre freuen.

EV. KIRCHENGEMEINDE
FORBACH-WEISENBACH
Samstag, 31. Dezember - Sylvester
17 Uhr Gottesdienst zum Altjahres-
abend in der evangelischen Kirche
Forbach (Pfarrer Gerhard Bub), Orgel:
Werner Kolb

Sonntag, 1. Januar - Neujahr
11 Uhr Andacht zum Neujahrstag in
der evangelischen Kirche Forbach
(Pfarrer Gerhard Bub).

Nach dem Gottesdienst kurzes Neu-
jahrstreffen im hinteren Teil der Kir-
che bei einem Glas Sekt und Gebäck.

Herzliche Einladung.


